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Sluftrage be? ©entraloorftanbe? über bie gragen betreffenb
Sonfnmöereine, igaufierwefen, SBanberlager unb StuSberîâufe,
ba? VIII. $eft ber „©ewerbl. 3eitfragen" gefcßrieben. ®ie
au? biefer Slrbeit, fowie au? ber heutigen ®i?fuffion her«

borgegangenen Schlußfolgerungen laffen e? al? wünfdien?*
tnert erfdjeinen, baß biefe SIngelegenheit in einem Slbfchnitt
be? in grage fteßeuben ©djweiger. ©ewerbegefeße? geregelt
werbe. ®er ©entraloorftanb wirb mit ben bie?begügli<hen
Vorarbeiten beauftragt.

§err Angler, Saufmann in Vafel, berlieft nun in V2 ftün=

bigem dieferat eine Sritif ber im VIII. §eft ber „©ewerb*
lichen Seitfragen" bon ©efretär Sreb? begrünbeten Slnfidjteu
über Sonfumöereine unb empfiehlt fobann im Stamen ber

©eftion Vafel eine Dtefolution gur Slnnaßme, welche biefe

Vereinigungen at? gemeinfehäbliche ©inrießtungen erflärt 1

unb bie ©eftionen aufforbern fod, überall gegen biefelben

angufämpfen. ®er Vorfißettbe bebauert, baß ôerr Sugler
in feiner Vegrünbung nicht fachlich geblieben, loubern fich

namentlich gegenüber fçerrn Sreb? tiefe Veleibigungen habe

p fchulben fommen laffen. ©eine Vemerfung, „e? fönne
bag Slnfeßen be? föerrn Sreb? nur geroinnen, roenn er auf
bie ihm geroorbenen Veleibigungen nicht antworte," rourbe

mit Veifad aufgenommen, ©efretär Sreb? befeßränfte fich

bann auch auf einige gang ïurse fachliche Berichtigungen.
®ie bon fèerrn Slugler bem ©eniralöorftanbe gemachten

Vorwürfe würben bom ißräfibenten an ber §anb beS ®itel=
blatte? ber „©ewerblichen geitfragen" unb an ber £anb
be? 00m ©entratoorftanbe ber Verfammlung unterbreiteten

Slntrage? berichtigt. 3m Verlaufe ber weiteren ®i?fuffion,
an welcher fich bie Herren ©iegerift, ©uggi?berg. Sugier,
Simmann unb Vpdjner beteiligten, 50g Bafel feine Stefolution

p ©unften be? bom ©entraloorftanb gemachten Stutrage?

prücf, fo baß berfelbe unbeanftanbet blieb, (©d)luß folgt).

£oubeI mit Sdjuietjerfjolj.
(Ëingefanbt

©inetn alten für Säufer unb Vertäufer fcpäblichett Sftiß*
brauch abzuhelfen, wirb nom ®itl. ©tabtforftamt ©hur, bem

®itl. Oberforftamt ©ranbiinben, Pen übrigen gorftämtem
unb hoffentlich auch bon Sorporationen unb ioaten in 3"=
fünft im 3ufchneiben ber ©ägeßölger «.ine ©cnhcitslänge bon

fünf Bieter eingeführt, nämlich bie Blöcfer werben wie
überall üblich um bie notwenbige ©träßlgugabe non geßn

©entimeter oerlängert unb erhalten bemnach eine ©efamt*

länge bon 5,10 Bieter, wobei netto fünf Bieter pr gegen*

feitigen Verrechnung lommen. Ilm neben ber großen

au?länbifcßen ^olgeinfußre fonïurrieren gu tonnen, müffen
fid) bie einheimifeßen ^olggefcßäfte je länger je mehr an
einen gang georbneten Verfehr gewöhnen unb tft ein wieb*

tiger ©chritt hiegu bie Slnpaffung an eine Slormatlänge,
Welche fehr biel pr Verhütung oon Biafebiff erengen unb pr Ver*

einfadpng be? ®o!ggefd)äfte? beiträgt, ©ben weit man im

fehweigerifeßen igolghanbel befonber? aber in ben hiertänbifchen

©ägereigefdjäften in bieten Vegießungen ber Vehanblung
unb Verrichtung ber SBare gu wenig Slufmerffamfeit fdjenft,
hat bie gefamte au?tänbifd)e Sonfurreng fogufagen mit
burdjweg? biel geringem Qualitäten §o!g, fo weite? gelb
gewonnen. Biit ben heften Vorteilen, feinjährig, gart unb

leicht, muß ba? fdjWeigerifche ®ebirg?hotg oft wegen unregel*
mäßiger Vehanblung bem größten ®eil? maftigen, feßmeren

unfoliben au?Iänbifcpen §olg Vlaß machen, gewöhnlid) gum
größten Bachteil be? ©mpfänger? refp. be? Sonfumenten.
®a? auSlänbifche V01g ift eben ftet? in Sänge unb

Vreite gang gleich gugefdjnitten unb flott in? Singe ßerge*

richtet, roa? natürlich in biefer Vegiehung für ben Verbrauch
borteilhaft ift. SBie bei allen Slrtifeln e? ber gall ift, be*

währt fich bu? ulis ©prüdjwort gewiß auch beim V0I3
refp. bei ben Vrettern: „®a? Slug' will auch wa? haben."
Viele £anbel?*, Subuftrie* unb gabrifgefcßäfte, welche ihre

Vrobutte au?f<hließlich in ber ©djweig abfehen, taufen wegen
einer tleinen Sßrei?biffereng biel geringere?, fcßledjte? unb
gubem fchwere? au?länbifdje? £otg, währenbbem bodj ba? eigene

Volg fogufagen ein Vauptartifel be? fehweigerifeßen National*
wohlftanbe? ift unb baher in biefer Vegiehung mehr Va=
trioti?mn? geßanbßabt werben fodte, wogu hoffentlich bie

jüngfte gewaltthätige frangöfifche 3oQpoliti£ aufmuntern wirb.
®er inlänbifche ijjolghanbel bringt gewiß im Sanbe felbft
toloffal biel Verbienfte unb hilft ©teuern unb ©ebränche

tragen; währenbbem bie gange au?länbifd)e ^olgeinfußre unb
Sonturreng bon ein paar Slgenten unb Sleifenben beforgt
wirb, welche bem ©taat nicht? hinterlaffen al? bie ©orge
um fie. ©? ift eben beim £o!g wie bei oielem anberen bie

alt befannte bertehrte ©cßmeigeranficht, baß bie ©aeße lieber
getauft wirb, wenn folebe eine frembe ©ertunft hat. ®ie
Vretter mit ben oorgüglicpften ©igenfehaften wie folche fafr
burdiroeg? ba? ©chweigerholg hat, werben nirgenb? fo fcßled)t
begal)lt wie bei un?.

©? ift wiffenfdiaftlid) bewiefen, baß in gang ©uropa gum
3wede feiner Blöbel*, Van* unb Vtobellfdjreinerei ebenfo für
Vtufif=3nftrument»gabritatton fein §olg wäctjSt, welche? bem

pradjtooHen Vünbnerholg gut ©eite geftellt werben tonnte
unb bod) wirb biefe fcßöne Qualität §olg im Slbfaß burd)
bie ©chleuberpreife ber au?Iänbifd)en Sonturreng herabge*
roürbiget, troßbem fdjon gur ©eniige bewiefen ift, baß ba?
Slu?Ianb fait anlfchließtich nur bie geringtte SS are,
gang geringe, fdjmale Slu?f<bußbretter in bie ©cpweig au?=

führt unb bie beffern Qualitäten im Sanbe felbft braucht,

wo gute, breite, fortierte Vretter biel mehr gelten al? bei

un? in ber ©cpweig unb fo ift e? auch beim gefchnittenen

Vauholg ber gall, welche? in Qeutfchlanb biel, biet mehr

BreiS ergiehlt, al? hier gu Sanb, unb boch tann man füglich
behaupten, baß ba? geringfte fchweigerifche Sllpenholgbrett,
weil eben bo<hgewad)fen, feinjährig, unb baher fehr leicht,

felbft gu gewöhnlichen Siftengwecten biel borteilhafter ift al?
ein grobjährtge?, maftige? unb fpröbe?, beutfd;e? Vrett, be*

fonber? wenn foldje?, wa? noch weiften? ber gall, SBeiß*

taunen, unb baher biel fchmerer ift, wa? bei biefen fehr

fcßwierigen gradjt* unb goüoerhältniffen in? Slu?lanb gewiß

gu wenig beritcffichtigt wirb. ®aß ba? Vünbtnerholg unb

fopfagen überhaupt ©chweigerholg bon ben gadjtennern ein

fehr gefchäßter Slrttfel ift, wirb burd) bie bie?begüglidje fehr
große Slunbholgnachfrage unb bie hohen Stunbholgpreife be*

Wiefeu, jeboch im Vretterabfaß wirb. leiber, wie oben er*

wähnt, biefe? gute §olg abfolut nicht mehr im gleichen

richtigen Verhältnis gemürbigt, weil ba?felbe eben mit ben

faft bnrdjmeg? geringen Qualitäten au?Iänbifd)en ifjolge? unb

folglich beren ©cfjleuberpreifen fonïurrieren muß. ®urch
berfeßiebene Um* unb Biißftänbe, nämlich bie feßr intref*
fierten guten gorftorganifationen, bie fehr betailierten Slunb»

holgauftionen, bie guweilen fleinen unb größeren ©ägereien
unb bie vis à vis bent Slu?lanbe fehr ungünftigen Stunb*

hoIgber£auf?öebingungen, weiften? fotoffal fchwierigem foft*
fpieligem $ran?port unb oft hemmenben SIrbeitS- unb anbere

®efeßgebnng?öorfcbriften unb nachteiligen ©infuhr* unb Slu?=

fuhr*3ottoerhältniffe flehen bie Vretter» unb anbern ©djnitt*-
warenpreife fogufagen in ber gangen ©djmeig gu ben fftunb*

holgpreifen in gang unrichtigem unb fehr ungefunbem Ver*

hältni?, ba ade? einheimifche Vunbholg gegenüber beit

©dhnittwaren gu Diel foftet. ©djreiber biefer 3ùlen Wünfdßt

alfo im fchweigeiifchen §olghanbel, im gemeinfchaftlicßen 3n=

tereffe ein beffere? 3ofammenwirfen unb begrüßt jebe SIeue*

rung in georbnetem, gefcßäft?mäßigem @inn, wobei er jeßt

feßon namen? ader gachgenoffen für ba? VUtwirfen ber ®it.
Veßorben unb fßrioaten höflidbft banft, mit ber nicht übel

aufgunehmenben Vitte, ba? ©elb, wenn immer möglich, im

eigenen Sanbe gu laffen.
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Auftrage des Centralvorstandes über die Fragen betreffend
Konsumvereine, Hausierwesen, Wanderlager und Ausverkäufe,
das VIII. Heft der „Gewerbl. Zeitfragen" geschrieben. Die
aus dieser Arbeit, sowie aus der heutigen Diskussion her-

vorgegangenen Schlußfolgerungen lassen es als wünschens-
wert erscheinen, daß diese Angelegenheit in einem Abschnitt
des in Frage stehenden Schweizer. Gewerbegesetzes geregelt
werde. Der Centralvorstand wird mit den diesbezüglichen
Vorarbeiten beauftragt.

Herr Kugler, Kaufmann in Basel, verliest nun in V2 stün-

digem Referat eine Kritik der im VIII. Heft der „Gewerb-
lichen Zeitfragen" von Sekretär Krebs begründeten Ansichten
über Konsumvereine und empfiehlt sodann im Namen der

Sektion Basel eine Resolution zur Annahme, welche diese

Vereinigungen als gemeinschädliche Einrichtungen erklärt
und die Sektionen auffordern soll, überall gegen dieselben

anzukämpfen. Der Vorsitzende bedauert, daß Herr Kugler
in seiner Begründung nicht sachlich geblieben, loudern sich

namentlich gegenüber Herrn Krebs tiefe Beleidigungen habe

zu schulden kommen lassen. Seine Bemerkung, „es könne

das Ansehen des Herrn Krebs nur gewinnen, wenn er auf
die ihm gewordenen Beleidigungen nicht antworte," wurde
mit Beifall aufgenommen. Sekretär Krebs beschränkte sich

dann auch auf einige ganz kurze sachliche Berichtigungen.
Die von Herrn Klugler dem Centralvorstande gemachten

Vorwürfe wurden vom Präsidenten an der Hand des Titel-
blattes der „Gewerblichen Zeitfragen" und an der Hand
des vom Centralvorstande der Versammlung unterbreiteten

Antrages berichtigt. Im Verlaufe der weiteren Diskussion,
an welcher sich die Herren Siegerist, Guggisberg, Kugler,
Ammann und Rychner beteiligten, zog Basel seine Resolution

zu Gunsten des vom Centralvorstand gemachten Antrages
zurück, so daß derselbe unbeanstandet blieb. (Schluß folgt).

Handel mit Schweizerholz.
(Eingesandt

Einem alten für Käufer und Verkäufer schädlichen Miß-
brauch abzuhelfen, wird vom Till. Stadliorstamt Chur, dem

Titl. Oberforstamt Graubünden, den übrigen Forstämtern
und hoffentlich auch von Korporationen und Privaten in Zu-
kunft im Zuschneiden der Sägehölzer eine Emheitslänge von

fünf Meter eingeführt, nämlich die Blöcker werden wie
überall üblich um die notwendige Strählzugube von zehn

Centimeter verlängert und erhalten demnach eine Gesamt-

länge von 5,10 Meter, wobei netto fünf Meter zur gegen-
festigen Verrechnung kommen. Um neben der großen

ausländischen Holzeinfuhre konkurrieren zu können, müssen

sich die einheimischen Holzgeschäfte je länger je mehr an
einen ganz geordneten Verkehr gewöhnen und ,st ein wick-

tiger Schritt hiezu die Anpassung an eine Normallänge,
welche sehr viel zur Verhütung von Maßdifferenzen und zur Ver-
einfachung des Holzgeschästes beiträgt. Eben weil man im

schweizerischen Holzhandel besonders aber in den hierländischen

Sägereigeschäften in vielen Beziehungen der Behandlung
und Herrichtung der Ware zu wenig Aufmerksamkeit schenkt,

hat die gesamte ausländische Konkurrenz sozusagen mit
durchwegs viel geringern Qualitäten Holz, so weites Feld
gewonnen. Mit den besten Vorteilen, feinjährig, zart und

leicht, muß das schweizerische Gebirgslwlz oir wegen unregel-
mäßiger Behandlung dem größten Teils »lästigen, schweren

unsoliden ausländischen Holz Platz machen, gewöhnlich zum
größten Nachteil des Empfängers resp, des Konsumenten.
Das ausländische Holz ist eben stets in Länge und

Breite ganz gleich zugeschnitten und flott ins Auge herge-

richtet, was natürlich in dieser Beziehung für den Verbrauch
vorteilhaft ist. Wie bei allen Artikeln es der Fall ist, be-

währt sich das alte Sprüchwort gewiß auch beim Holz
resp, bei den Brettern: „DaS Aug' will auch was haben."
Viele Handels-, Industrie- und Fabrikgeschäfte, welche ihre

Produkte ausschließlich in der Schweiz absetzen, kaufen wegen
einer kleinen Preisdifferenz viel geringeres, schlechtes und
zudem schweres ausländisches Holz, währenddem doch das eigene

Holz sozusagen ein Hauptartikel des schweizerischen National-
Wohlstandes ist und daher in dieser Beziehung mehr Pa-
triotismus gehandhabt werden sollte, wozu hoffentlich die

jüngste gewaltthätige französische Zollpolitik aufmuntern wird.
Der inländische Holzhandel bringst gewiß im Lande selbst

kolossal viel Verdienste und hilft Steuern und Gebräuche

tragen; währenddem die ganze ausländische Holzeinfuhre und
Konkurrenz von ein paar Agenten und Reisenden besorgt

wird, welche dem Staat nichts hinterlassen als die Sorge
um sie. Es ist eben beim Holz wie bei vielem anderen die

alt bekannte verkehrte Schweizeransicht, daß die Sache lieber
gekauft wild, wenn solche eine fremde Herkunft hat. Die
Bretter mit den vorzüglichsten Eigenschaften wie solche fast
durchwegs das Schweizerholz hat, werden nirgends so schlecht

bezahlt wie bei uns.

Es ist wissenschaftlich bewiesen, daß in ganz Europa zum
Zwecke feiner Möbel-, Bau- und Modellschreinerei ebenso für
Musik-Jnstrument-Fabrikation kein Holz wächst, welches dem

prachtvollen Bündnerholz zur Seite gestellt werden könnte

und doch wird diese schöne Qualität Holz im Absatz durch
die Schleuderpreise der ausländischen Konkurrenz herabge-
würdiget, trotzdem schon zur Genüge bewiesen ist, daß das
Ausland fall ausschließlich nur die geringste Ware,
ganz geringe, schmale Ausschußbretter in die Schweiz aus-
führt und die bessern Qualitäten im Lande selbst braucht,

wo gute, breite, sortierte Bretter viel mehr gelten als bei

uns in der Schweiz und so ist es auch beim geschnittenen

Bauholz der Fall, welches in Deutschland viel, viel mehr

Preis erziehlt, als hier zu Land, und doch kann man füglich
behaupten, daß das geringste schweizerische Alpenholzbrett,
weil eben hochgewachsen, feinjährig, und daher sehr leicht,
selbst zu gewöhnlichen Kistenzwecken viel vorteilhafter ist als
ein grobjähriges, mastiges und sprödes, deutsches Brett, be-

sonders wenn solches, was noch meistens der Fall, Weiß-
tannen, und daher viel schwerer ist, was bei diesen sehr

schwierigen Fracht- und Zollverhältnissen ins Ausland gewik
zu wenig berücksichtigt wird. Daß das Bündtnerholz und

sozusagen überhaupt Schweizerholz von den Fachkennern ein

sehr geschätzter Artikel ist, wird durch die diesbezügliche sehr

große Rundholznachsrage und die hohen Rundholzpreise be-

wiesen, jedoch im Bretterabsatz wird, leider, wie oben er-

wähnt, dieses gute Holz absolut nicht mehr im gleichen

richtigen Verhältnis gewürdigt, weil dasselbe eben mit den

fast durchwegs geringen Qualitäten ausländischen Holzes und

folglich deren Schleuderpreisen konkurrieren mutz. Durch
verschiedene Um- und Mißstände, nämlich die sehr intres-
sierten guten Forstorganisalionen, die sehr detailierten Rund-
Holzauktionen, die zuweilen kleinen und größeren Sägereieu
und die vis à vis dem Auslande sehr ungünstigen Rund-

Holzverkaufsbedingungen, meistens kolossal schwierigem kost-

spieligem Transport und oft hemmenden Arbeits- und andere

Gesetzgebungsvorschriften und nachteiligen Einfuhr- und Aus-
fuhr-Zollverhältnisse stehen die Bretter- und andern Schnitt-
Warenpreise sozusagen in der ganzen Schweiz zu den Rund-
holzpreisen in ganz unrichtigem und sehr ungesundem Ver-

hältnis, da alles einheimische Rundholz gegenüber den

Schnittwaren zu viel kostet. Schreiber dieser Zeilen wünscht

also im schweizerischen Holzhandel, im gemeinschaftlichen In-
teresse ein besseres Zusammenwirken und begrüßt jede Neue-

rung in geordnetem, geschäftsmäßigem Sinn, wobei er jetzt

schon namens aller Fachgenossen für das Mitwirken der Tit.
Behörden und Privaten höflichst dankt, mit der nicht übel

aufzunehmenden Bitte, das Geld, wenn immer möglich, im

eigenen Lande zu lassen.
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